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Unterstützen Sie unsere Volksinitiative: 

«Tempo 50 auf 
Hauptverkehrsachsen 
innerorts» 

Gestützt auf § 21 der Verfassung des Kantons Luzern stellen die unterzeichnenden Stimmberechtigten des Kantons Luzern folgendes Initiativbegehren auf Erlass eines Gesetzes  in der Form der allgemeinen 
Anregung: Der Kantonsrat wird beauftragt, gesetzliche Grundlagen für Massnahmen zu erlassen, um die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in Ortschaften auf den verkehrs­
orientierten Strassen, die Hauptverkehrsachsen sind, beizubehalten und zu begünstigen. 

Veröffentlicht im Kantonsblatt am 25. Februar 2023.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren fälscht (Art. 282 des Strafgesetzbuches) oder wer bei der Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt (Art. 281 des Straf­
gesetzbuches), macht sich strafbar.

Politische Gemeinde: .....................................................................................................................

Name Vorname Geburtsdatum Wohnadresse Unterschrift Kontrolle
leer lassen

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Diese Unterschriftenliste enthält  ....................... (in Worten: ........................................) gültige Unterschriften
 von Stimmberechtigten der angegebenen Gemeinde.

Der Stimmregisterführer/die Stimmregisterführerin 

.............................................., den .................................... 

Rückzugsklausel: Die unterzeichnenden Stimmberechtigten ermächtigen das Initiativkomitee, die Initiative mit Mehrheitsbeschluss zurückzuziehen.

Ablauf der Sammlungsfrist: 24. Februar 2024

Diese Unterschriftenliste ist sofort, spätestens aber bis am 15. Februar 2024 zu senden an: Initiativkomitee Tempo 50 innerorts, Postfach 257, 6110 Wolhusen

Kantonale Volksinitiative: «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen innerorts»

Stau!

Bitte unterschreiben, hier abreissen und umgehend in den nächsten Briefkasten werfen.� Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

www.stopp-verkehrsschikane.ch



Initiativkomitee
Tempo 50 innerorts
Postfach 257
6110 Wolhusen

Senden Sie mir bitte                   Unterschriftenbögen.

Name / Vorname:

Str. / Nr.:

PLZ, Ort:

Das Initiativkomitee:

Keller Daniel, Sonnheimstrasse 9, 6044 Udligenswil
Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich 
Kempter Christian, Klein-Seebach 3, 6110 Wolhusen
Schilliger Peter, Lowmattweg 8, 6044 Udligenswil

Arnold Robi, Pfaffnauerstrasse 2, 6260 Mehlsecken • Bossart Rolf, Tannbergstrasse 24 B, 6214 Schenkon •  
Bucher Mario, Kolbenstrasse 1, 6032 Emmen • Frank Reto, Schönwil 3, 6045 Meggen • Gisler Franz, 
Oberfeld/Mättelistrasse 3, 6404 Greppen • Graber Toni, Meienrain 1, 6247 Schötz • Haller Dieter,  
An der kleinen Emme 2, 6014 Luzern • Hartmann Armin, Gibelstrasse 3, 6231 Schlierbach • Hengartner 
Hans-Urs, Ruopigenhöhe 15, 6015 Luzern • Kaeslin Marco, Oberrütihöhe 2, 6048 Horw • Knecht Willi, 
Lihrenmoos 9, 6122 Menznau • Lang Barbara, Chrummbaum, 6016 Hellbühl • Lüthold Angela,  
Burgacher 3, 6207 Nottwil • Meier Patrick, Wilmatt 12, 6037 Root • Meyer-Huwyler Sandra,  
Klosterhof 1, 6285 Hitzkirch • Müller Guido, Kaspar-Koppstrasse 1B, 6030 Ebikon • Müller Pius,  
Sonnmatte 10, 6214 Schenkon • Schärli Thomas, Sentibühlstrasse 35, 6045 Meggen • Schneider Lucian, 
Kreuzstrasse 3a, 6030 Willisau • Schnyder Rahel, Untersidhalden 5, 6010 Kriens • Schnydrig Monika, 
Siedereistrasse 2, 6280 Hochdorf • Schumacher Markus, Schopf 5, 6024 Hildisrieden • Stadelmann 
Alexander, Stadthausstrasse 1, 6003 Luzern • Steiner Bernhard, Glaubenbergstrasse 26, 6162 Entlebuch • 
Thalmann-Bieri Vroni, Bunihus 14, 6173 Flühli • Ursprung Jasmin, Unterdorfstrasse 3, 6044 Udligenswil •  
Zanolla Lisa, Schädrütistrasse 2, 6006 Luzern • Zibung Patrick, Büttenenstrasse 11, 6006 Luzern

SVP Kanton Luzern, Sekretariat, 6000 Luzern
Telefon 041 250 67 67, sekretariat@svp-lu.ch

Kantonale Volksinitiative

VerkehrsschikaneSTOPP
Tempo 30 behindert den Verkehrsfluss 
Tempo 50 hat sich seit Jahren auf den Luzerner Haupt­
verkehrsachsen bewährt und geniesst eine hohe Ak­
zeptanz. Die Luzerner Regierung plant, auf zahlreichen 
Hauptverkehrsachsen im ganzen Kanton Tempo-30-
Zonen zu bewilligen. Es droht ein Flickenteppich von Ab­
schnitten mit unterschiedlichen Tempolimiten auf den 
verkehrsorientierten Strassen.

Der Vorwand der Lärmreduktion
Obwohl Tempo 30 vordergründig mit Lärmreduktionen be­
gründet wird, ist die tatsächliche Wirkung in der Praxis deut­
lich geringer als angenommen. Im Gegenteil, die Tempo­
reduktion wäre für die Nachtruhe der Quartierbevölkerung 
sogar kontraproduktiv: Wenn auf den Hauptverkehrsachsen 

nur noch Tempo 30 gefahren werden darf, ist ein vermehrtes 
Ausweichen auf Abkürzungen via Quartierstrassen die Folge. 

Negative Nebeneffekte durch Zusatzkosten im ÖV
Nicht zuletzt wird auch der öffentliche Verkehr ausge­
bremst, weil der Busfahrplan an die neue Geschwindigkeit 
angepasst werden muss. Der ÖV verliert an Attraktivität. 
Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer. Das haben 
Studien in der Stadt Zürich bereits bewiesen: Wegen den 
längeren Reisezeiten muss entweder der Fahrplan ausge­
dünnt werden, oder es müssen zusätzliche Fahrzeuge an­
geschafft, der Personalbestand (Chauffeure) erhöht und 
der Fahrplan ausgebaut werden. 

Weshalb keine Ausnahmefälle in der Initiative 
definiert sind
In der Schweiz gilt innerorts Tempo 50. Mit den jüngsten 
Verordnungsänderungen hat der Bundesrat die Voraus­
setzungen für Ausnahmen zu diesem Grundsatz massiv 
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«Tempo 50 auf Haupt
verkehrsachsen innerorts» 

Stau!

Unterschreiben Sie die Initiative 
«Tempo 50 auf Haupt­
verkehrsachsen 
innerorts», animieren 
Sie Ihr Umfeld und 
schicken Sie uns 
den ausgefüllten 
Bogen so schnell 
wie möglich zurück.  
Herzlichen Dank!

vereinfacht, sodass der Regelcharakter für Tempo  50 in 
Ortschaften auch auf Hauptverkehrsachsen infrage steht. 
Da das Bundesrecht im Kanton angewendet werden muss, 
hängt es von der kantonalen Gesetzgebung und 
Praxis ab, ob und wie ein Signalisationsdurchein­
ander vermieden werden kann. Dementsprechend 
wurde der Initiativtext bewusst offen formuliert. Der Ge­
setzgeber hat genügend Interpretationsspielraum, um bei 
Annahme der Initiative einen Entwurf auszuarbeiten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung:
IBAN CH39 0900 0000 6002 9956 1

Bitte unterschreiben, hier abreissen und umgehend in den nächsten Briefkasten werfen.� Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

www.stopp-verkehrsschikane.ch


